
Übersicht über den Versicherungsschutz im Ehrenamt 
 

Versicherungsschutz?  Wo oder für wen 
sind Sie ehrenamtlich tätig? 

Welche  
ehrenamtliche Tätigkeiten sind betroffen? 

Pflicht-
versicherung 

Freiwillige 
Versicherung 

Zuständiger 
Versicherungs-

träger 

In einer gemeinnützigen 
Organisation , z.B. in 
 

o Sportvereinen 
o Kleingartenvereinen 
o Karnevalsvereinen 
o Natur- und 

Tierschutzvereinen 
o Schulfördervereinen 
o Nicht öffentlich-rechtlichen 

Religionsgemeinschaften. 
 
Der Begriff der Gemeinnützigkeit 
orientiert sich grundsätzlich an der 
steuerrechtlichen 
Gemeinnützigkeit. 

Tätigkeiten von gewählten Ehrenamtsträgern 
(durch Satzung vorgesehene offizielle Ämter), 
z.B. 
 

o Vereinsvorstand 
o Kassenwart 
o Sportwart 

 
Sind grundsätzlich nicht versichert. 
Für Personen, die ein solches Wahlamt 
bekleiden, kann eine freiwillige Versicherung  
bei der VBG abgeschlossen werden. 
 
Dies gilt auch für Tätigkeiten von „beauftragten“ 
Ehrenamtsträgern, wie z.B. 
 

o Schiedsrichter 
o Projektbeauftragter 
o Leiter des Festausschusses 

 
Seit 05.11.2008 können sich nunmehr auch 
„beauftragte“ Ehrenamtsträger in gemeinnützigen 
Organisationen freiwillig versichern. 
 
Es handelt sich dabei um Personen, die im 
Auftrag oder mit Einwilligung des Vorstands in 
der Organisation herausgehobener Aufgaben. 

 

X 
Verwaltungs-

Berufsgenossen-
schaft (VBG) 

 


